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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.09.1978

Norm

WEG 1975 §25

Rechtssatz

Mangels eines kalendermäßig bestimmten oder bestimmbaren Leistungszeitpunktes kann der

Wohnungseigentumsorganisator nach den §§ 1334 und 1417 ABGB erst nach Mahnung (hier) durch die

Eigentumsbewerber mit seiner Leistungsp9icht in Verzug geraten. Wird er hierauf binnen drei Wochen tätig, so gilt

dies noch als zeitgerecht.
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